
 

 

 

 

 

E I NL A DUN G  

zur außerordentlichen Hauptversammlung  
der Hornblower Fischer AG i. L. 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 
 

19.08.2024, 10:00 Uhr 
 

im 
 

Lindner Hotel Frankfurt Höchst 
Bolongarostraße 100, 65929 Frankfurt am Main 

 
stattfindenden 
 

außerordentlichen Hauptversammlung 
 

ein. 
 
Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt nach § 122 Abs. 1 AktG aufgrund eines schrift-
lichen Verlangens der Aktionärin Transliq AG. 

 
 

A. Tagesordnung 

1 Feststellung der Anwesenheit und der Stimmrechte 

2 Wahl des Versammlungsleiters (ggfs.) 

Die Wahl findet nur statt, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats an der Leitung der Ver-
sammlung verhindert ist und kein anderes Mitglied des Aufsichtsrats zur Leitung bestimmt 
hat oder dieses den Vorsitz nicht übernimmt. 

3 Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers für die auf der Haupt-
versammlung vom 15. / 16. Dezember 2023 zu den Tagesordnungspunkten 17a 
und 18 beschlossenen Sonderprüfung. 

 
a) Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher 

Straße 100, 90491 Nürnberg wird zum Sonderprüfer zu den Tagesordnungspunkten 
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der Hauptversammlung vom 15. und 16.12.2023 beschlossenen Sonderprüfungsge-
genständen 17a und 18 bestellt. 

b) Bestellung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fuhlentwiete 12, 20355 
Hamburg, ersatzweise zum Sonderprüfer, für den Fall, dass die Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Wahl nicht annimmt, später wegfällt oder an der 
Durchführung der Sonderprüfung nachträglich gehindert ist oder aber Abberufungs-
gründe vorliegen.    

c) Bestellung der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ceci-
lienallee 6-7, 40474 Düsseldorf ersatzweise zum Sonderprüfer, für den Fall, dass auch 
die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Wahl nicht annimmt, später wegfällt 
oder an der Durchführung der Sonderprüfung nachträglich gehindert ist oder aber Ab-
berufungsgründe vorliegen.    

d) Bestellung der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Domstraße 15, 20095 Hamburg ersatzweise zum Sonderprüfer, für 
den Fall, dass auch die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
die Wahl nicht annimmt, später wegfällt oder an der Durchführung der Sonderprüfung 
nachträglich gehindert ist oder aber Abberufungsgründe vorliegen.     

e) Soweit erforderlich, darf sich der Sonderprüfer Hilfspersonen bedienen. 
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B. Allgemeine Informationen 
 
I .  Unterlagen zur Hauptversammlung, Bereitstellung von Informatio-

nen auf der Internetseite 
 
Insbesondere folgende Unterlagen 
 

a) Einberufungsverlangen der Aktionärin Transliq AG gemäß § 122 Abs 1 AktG vom 
10.05.2024 samt Beschlussvorschlägen und Begründung der Aktionärin Transliq AG 

b) E-Mailschreiben vom 08.03.2024 bzgl. der Ablehnung des Sonderprüfungsmandats 
durch die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft 

c) vollständiger Text dieser Einberufung 

können ab Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.hornblower.de/mitteilungen 
 
eingesehen werden. 

 
 

I I . Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 5.946.875,00 EUR und ist eingeteilt in 5.946.875 
Stückaktien; 5.946.875 Aktien sind Stammaktien, die je eine Stimme gewähren. Im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Die Ge-
samtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 5.946.875. 
 
 
I I I . Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Aus-

übung des Stimmrechts 
 
Die im Aktienregister eingetragenen Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bis zum Ablauf des 
12.08.2024 bei der Gesellschaft schriftlich oder in Textform in deutscher oder englischer Spra-
che angemeldet haben. Inhaberaktionäre sind teilnahme- und stimmberechtigt, wenn sie sich 
bis zum Ablauf des 12.08.2024 schriftlich oder in Textform in deutscher oder englischer Spra-
che bei der Gesellschaft angemeldet und ihre Berechtigung durch einen vom Letztintermediär 
erstellten Nachweis über ihren Aktienbesitz am Beginn des 29.07.2024 nachgewiesen haben. 
Ein Nachweis durch den Letztintermediär gemäß den Anforderungen des § 67c Abs. 3 AktG 
in Verbindung mit Art. 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 reicht aus. 
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Die Anmeldung und bei Inhaberaktionären zusätzlich der Berechtigungsnachweis müssen der 
Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse vor Ablauf des 12. August 2024 um 
24 Uhr zugehen: 
 

Hornblower Fischer AG i.L. 
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen 
Deutschland 
Telefax: +49 (0) 9628 92 99 871 
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com 
 
 

IV. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 
 
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt wer-
den. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut oder einem gleichgestellten Institut, einer 
Aktionärsvereinigung oder einer nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt wird, 
bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft der Textform. Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische 
Übermittlung an die vorstehend genannte E-Mail-Adresse. 
 
Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter 
darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Vollmacht 
und Stimmrechtsweisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
können per Telefax oder E-Mail an die vorstehend genannte Adresse unter Verwendung des 
hierfür vorgesehenen Formulars, das unter www.hornblower.de/mitteilungen abgerufen wer-
den kann, bis spätestens Freitag, den 16.08.2024, 24:00 Uhr erteilt werden. Die vorangegan-
genen Erläuterungen gelten entsprechend für Widerruf oder Änderung von Vollmacht und Wei-
sungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 
 
Auch im Fall einer Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treters sind die Anmeldung des Aktionärs und, soweit es sich um Inhaberaktionäre handelt, 
der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 
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V. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 
Abs. 1 AktG 

 
1. Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft 
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung zugehen; der 
Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Jedem ver-
langten neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder ein Beschlussvor-
schlag beigefügt werden. Der Antragsteller hat nachzuweisen, dass er seit mindestens 90 Ta-
gen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien ist und die Aktien bis zur 
Entscheidung des Vorstands über den Antrag hält. 
 
2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 126 Abs. 1, § 127 AktG 
 
Nach § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktio-
närs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 
1–3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu ma-
chen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft 
einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem be-
stimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die folgende E-Mail-Adresse 
office@hornblower.de übermittelt hat. Bei der Berechnung der Frist sind der Tag des Zugangs 
und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Ein Gegenantrag braucht nicht zu-
gänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach § 126 Abs. 2 S. 1 
AktG vorliegt; die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-
samt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
 
Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Sie 
müssen nur zugänglich gemacht werden, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und 
den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer vorgeschlagenen Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten enthalten. 
 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft vorab übermittelt 
worden sind, sind in der Hauptversammlung nur dann vom Versammlungsleiter zu beachten, 
wenn sie dort mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Haupt-
versammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorhe-
rige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 
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3. Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Be-
urteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbunde-
nen Unternehmen. Der Vorstand kann unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Vorausset-
zungen von der Beantwortung einzelner Fragen absehen. Gem. § 19 Abs. 3 der Satzung kann 
der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre angemessen beschränken. 
Er ist insb. berechtigt, zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen 
für den ganzen Verlauf der Versammlung oder für die Aussprache zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten sowie die Rede- und Fragezeit generell oder für den einzelnen Redner festset-
zen. 
 
 
VI. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft  
 
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machen-
den Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind 
auf der Internetseite der Gesellschaft über www.hornblower.de/mitteilungen abrufbar. 
 
Frankfurt am Main, im Juli 2024 
 

Erimar von der Osten 

 
Hornblower Fisher AG i. L. 

Der Abwickler 


